
Rechtsverord n u n g des Land ratsamtes Tü bi n gen ü ber d ie Beförderu n gsentgelte

für den Gelegenheitsverkehr mit Taxen

Aufgrund von § 5'i Abs. 1 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) in der Fassung der

Bekanntmachung vom 0g.0g.1990, BGBI. I S. 1960, zuletzt geänderi dr4ch Ar-tikei 2 Absatz

14 des Gesetzes vom 20.07.2017 (BGBI. I S. 2B0B), in verbindung mit § I Abs. 2 der

Verordnung der Landesregierung und des Verkehrsministeriums über

personenbäförd*rrng=ru.itli"he Zuständigkeiten (PBefGZuVO) i.d.F. vom 15'01.1990

(GBl. S. 75) ergeht folgende Verordnung:

§1
Tarif

Als Beför-derungsentgeiie für den Gelegenheitsverkehr mit Taxen wercjen festgesetzt:

1. Grundentqelt
Für die lnanspruchnahnre

2. Anfahrt

3. Tarif an Werktaqen (Montaq - Samstaq)

Rundfahrl / Preisstufe 1

Zlelfahrt / Preisstufe 2

4. Nachttarif / Sonn- und Feiertage

Rundfahri i Preisstufe 3

Zielfahrt / Preissiufe 4

5. Wartezeiten:

6. Gro'ßraum Zuschiag
Bei expliziter Anfrage für eln Fahrzeug
ab sechs SitzPlätzen

7. Mindestentqelt
Für die Benutzung einer Taxe

3,80 € je Fahft

ohne Berechnung

1,70 €je km
O,1O€ je angef.58,82 m Teilstrecke

2,20 €je km
0,10 € je angef. 45,45 m Teilstrecke

1,90 € je km
0,10 € je angef. 52,63 m Teilstrecke

2,40 €je km
0,10 € je angef. 41 ,67 m Teilstrecke

30,00 € / Stunde
0,10 € je '12 Sek.

5,00 € je Fahrt

3,90 € Grundentgelt und erste
Fortschalteinheit

Die in Nr. 1 bis 6 festgelegten Beförderungsentgelte sind Festpreise im Sinne von § 39

Abs. 3 PBefG; sie dürfen nicht über- oder unterschritten werden.



§2
Schaltung des Fahrpreisanzeigers

1. Bei Anfahrlen bleibt der Fahrpreisanzeiger außer Betrieb'

2. Bei Aufnahme des Fahrgastes wird der Fahrpreisanzeiger auf die entsprechende Preisstufe

geschaltet uno oart nis z"um Ende der Fahrt nicht umgeschaltet werden'

3. Die preisstufen 1 und 2 gelten an wer-ktagen von Montag bis samstag. sie werden im Zeitraum
- 

,on 6:00:00 Uhr bis 21'59:59 Uhr erhoben'

Der Nachttarif mit den preisstufen 3 unJa wira in der zeir ab 22:00:00 uhr bis 0s:59:59 uhr und

ä"nrutig an Sonn- und FeieriaEen angewendet'

4.Maßgebenddafür,mitwelchernTarifdieFahrlausgeführtwird'istderZeitpunktder
Fahrgastaufnahme'

§3
Geltungsbereich

l.Diein§lfestgelegtenBeförderungsentgeltesindbeiFahrteninnerhalbdesGebietesdes
Landkräises Tübingen zu erheben'

z. BeiFahrten über.diesen Gertungsbereich hinaus können die Beförderungsentgelte mit dem

Fahrgast frei vereinbart werden'

§4
Sondervereinbarungen

Sondervereinbarungen sind zulässig' wenn

1. ein bestimmter Zeitraum, eine Mindestfahrtenzahl oder ein Mindestumsatz im

Monat festgelegt wird,

2. dieOrdnung des Verkehrsmarkies nicht gestÖrt wird und

3. die BefÖrderungsbedingungen und Beförderungsentgelte schriftlich vereinbad sind'

Die sondervereinbarungen müssen ihrer wirksamkeit wegen vor lnkrafttreten

durch das Landratsamt genehmigt werden'

§5
Sonstige Bestimmungen

DerTaxifahrerhatdenküzestenverkehrsüblichenWegzuwählen.

Ein Abdruek dieser Verordnung ist in jeder Taxe mitzuführen. Jedem Fahrgast ist auf veriangen

Einsicht zu gewähren.

Auf Ver.rangen ist dem Fahrgast vorn Taxifahrer eine schriftriche Quittung über das entrichtete

Entgelt unter Angabe der Falhrstr"ecku ,;ä;;; amtlichen Kennzeichen der Taxe zu erteilen'
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§6
Ordnungswidrigkeiten

Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnuns w91d^e1als ordnungswidrigkeit nach Maßgabe des

§äi Äu=. r ziff.ic p"eäo - Gerdbuße bis 5.113,00 Euro geahndet'

§7
lnkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit wirkung vom 01 .07.2018 in Kraft.

öiätfrzeitig tritt d'[e iechtsverordiung des Landratsamtes Tübingenüber die

Beförderungsentgelte für den Gelegeirfreitsverkehr mit Taxen in äer Fassung vom 02'02 '2015

außer Kraft.

Tübingen, den 09.04.201 I Landratsamt Tübingen
gez.

Hans-Erich Messner
Erster Landesbeamter

DieseBekanntmachunqeroeh!untgrfolqendeltrHinweis:.
Eine etwaige Verletzung von verfahrens:A-ffE-Lmv-hriften der Landkreisordnung für Baden-

württemberg oder auf örund der Landkreisordnung beim Zustandekommen der Rechtsverordnung

wird nach § 3 Abs. 4 Landkreisordnung unbeachfliöh, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines

Jahres nach Bekannt*ä"nrng dieses-Hinweises gegenüber dem Landratsamt geltend gemacht

worOen ist. Der Sachverhalt, äer die Verletzung begründen soll, ist darzulegen'

Dies gitt nicht, wenn die vorschriften über die äekanntmachung der Rechtsverordnung verletzt

worden sind.


